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Einführung in die Thematik der Arbeit 

Mit dieser Arbeit soll zu zwei verschiedenen, allerdings miteinander 
verwobenen Problemkreisen Stellung genommen werden. Erster Un-
tersuchungsgegenstand der Arbeit ist die Frage, welche Grenzen dem 
Gesetzgeber bei der Auferlegung steuerlicher Lasten durch die Verfas-
sung gezogen sind. Diese Prüfung ist verfassungsrechtlicher  Natur; ihr 
Ziel w i rd es sein, einen Katalog verfassungsrechtlicher  Ge- und Ver-
bote aufzustellen. — Der zweite Erörterungsgegenstand der Arbeit 
betrifft  die Fragen, ob das Sozialhilferecht,  die steuerlichen Grund-
freibeträge  und der Kinderlastenausgleich richtig gestaltet sind1. Dies 
ist zwar eine vornehmlich rechtspolitische Problemstellung; mit den 
vorhergehenden verfassungsrechtlichen  Erörterungen besteht aber des-
halb ein Zusammenhang, wei l jede rechtspolitische Lösung mit dem 
Verfassungsrecht  vereinbar sein muß. 

Den verfassungsrechtlichen  Erörterungen ist eine Darstellung der 
finanzwissenschaftlichen  Ausagen über eine Besteuerung nach dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip vorangestellt. Dies rechtfertigt  sich aus der 
Erwägung, daß die Finanzwissenschaft vor allem das Bestehen und die 
Wirkungsweise ökonomischer Sachgesetzlichkeiten untersucht. Die öko-
nomischen Gesetzlichkeiten sind aber die vorgegebene Basis, auf der 
die sozial- und steuerrechtlichen Regelungen aufbauen müssen. 

Die verfassungsrechtliche  Prüfung wi rd in der Weise durchgeführt, 
daß der Anweisungsinhalt der einzelnen Ar t ike l der Verfassung, die 
für die Steuerlastverteilung relevant sein können, festgestellt und die 
Bedeutung der Bestimmung für das Steuerrecht aufgezeigt wird. Ab-
schließend wi rd untersucht, ob und inwieweit sich die zuvor gefunde-
nen Ergebnisse in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
wiederfinden. 

Es folgt die rechtspolitische Erörterung zweier Einzelprobleme. Der 
Konzeption der Arbeit entsprechend war ursprünglich geplant, die Prü-
fung auf steuerrechtliche Fragen zu beschränken. Dieses Vorhaben 
erwies sich aber als nicht durchführbar.  Das Problem, ob die steuer-
lichen Grundfreibeträge  angemessen sind, läßt sich nicht von der Frage 
trennen, was als sozialhilferechtlicher  Grundstandard anzuerkennen ist. 
Auch die Frage, ob Kinderfreibeträge  im Steuerrecht wieder eingeführt 
werden sollten, läßt sich ebensowenig ohne eine Erörterung des K in-

2 Czub 
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dergeldrechts zufriedenstellend lösen. Es werden daher im abschließen-
den Teil der Arbeit die sozial- und steuerrechtlichen Probleme im Zu-
sammenhang erörtert. 



I . Einleitender Tei l : 
Die finanzwissenschaftlichen Aussagen zur 

Steuerrechtsgestaltung, insbesondere die Theoreme 
über eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit 

A. Der Forschungsgegenstand der Finanzwissenschaft 
und die Bedeutung ihrer Aussagen für die verfassungs-

rechtliche und steuerpolitische Diskussion 

Der Forschungsgegenstand der Finanzwissenschaft ist die Haushalts-
wirtschaft  des Staates. Das wissenschaftliche Ziel beteht darin, die 
Voraussetzungen für den zweckmäßigen Einsatz der öffentlichen  Ein-
nahmen und Ausgaben aufzuzeigen1. Das traditionelle Kernstück der 
Finanzwissenschaft ist die Lehre von den öffentlichen  Einnahmen, deren 
wichtigster Teil die Steuerlehre ist2. Es ist das Ziel- der Steuerlehre, 
die Voraussetzungen für eine zweckmäßige Steuerrechtsgestaltung zu 
bestimmen. 

Die Steuerlehre kann wiederum aufgeteilt werden in die Diskussion 
um die Prinzipien und Funktionen der Besteuerung3 und die Erfor-
schung der Steuerwirkungen 4. Welche Wirkungen durch die Auferle-
gung steuerlicher Lasten entstehen, kann mit logisch-rationalen Über-
legungen vorausberechnet und durch empirische Untersuchungen über-
prüft  werden. Streitig ist dagegen, ob sich auch die Besteuerungsprin-
zipien allein aus den oben genannten Erkenntnisquellen aufspüren 
lassen oder ob es dazu nicht vielmehr des Rückgriffes  auf sozial-ethische 
Grundwertungen bedarf 5. 

Es ist darzustellen, welche Bedeutung den finanzwissenschaftlichen 
Erkenntnissen für die Thematik dieser Arbeit zukommt. 

Ein wesentlicher Teil der finanzwissenschaftlichen  Forschung besteht 
darin, ökonomische Sachgesetzlichkeiten aufzuzeigen, die sich als Folge 
der Besteuerung ergeben. Ökonomische Gesetzlichkeiten sind einer 

1 Zimmermann  /  Henke,  Finanzwissenschaft, S. 105. 
2 K.  Littmann,  Problemstellung, S. 105. 
3 Ebd., S. 107. 
4 Ebd., S. 108. 
5 Siehe unten I. C. 

2* 



20 I. Finanzwissenschaftliche Aussagen 

Wertung nicht zugänglich. Die Rechtsordnung kann sie nicht gestalten, 
sondern muß auf ihnen aufbauen. Soweit die Besteuerungsgrundsätze 
auf ökonomischen Gesetzmäßigkeiten beruhen, ist es sinnvoll, sie auf-
zuzeigen, wei l diese Gesetzmäßigkeiten Axiome für die nachfolgende 
verfassungsrechtliche  und rechtspolitische Diskussion sind. 

Fraglich ist, welche Bedeutung für die nachfolgenden Erörterungen 
die Besteuerungsgrundsätze haben, die auf sozial-ethischen Wertungen 
beruhen. Die Wertungen, auf denen die Besteuerung beruht, werden 
im Gesetzgebungsverfahren  festgelegt. Die Freiheit des Gesetzgebers 
ist allein durch die Bestimmungen der Verfassung eingeschränkt. An 
die in der finanzwissenschaftlichen  Literatur vertretenen Vorstellun-
gen über eine sozial gerechte Besteuerung ist der Gesetzgeber ebenso-
wenig gebunden wie an andere sozialpolitische Äußerungen. 

Die Darstellung der sozial-ethischen Besteuerungsprinzipien in der 
Finanzwissenschaft könnte gleichwohl aus einem anderen Grunde 
zweckmäßig sein. Die Erörterung von Einzelfragen zur familiengerech-
ten Besteuerung6 bedingt sozialpolitische Wertentscheidungen. Orien-
tiert man sich dabei nur an Einzelproblemen, so bestünde die Gefahr, 
bei der Erörterung verschiedener Sachprobleme zu Lösungen zu kom-
men, die für sich allein betrachtet zwar sachgerecht wären, miteinan-
der aber im Widerspruch stünden. Solche Widersprüche lassen sich 
vermeiden, wenn man bei der Lösung steuerrechtlicher Einzelprobleme 
von einem allgemeinen Besteuerungsprinzip ausgeht. Das setzt die 
Kenntnis dieser Prinzipien voraus. Insoweit ist es angezeigt, auch die 
auf sozial-ethischen Wertungen beruhenden Besteuerungsgrundsätze 
der Finanzwissenschaft kurz darzustellen. 

B. Die grundsätzlichen Besteuerungskonzeptionen: 
Äquivalenz- und Leistungslähigkeitsprinzip 

Die Verteilung der Steuerlast ist nach zwei grundsätzlich verschiede-
nen Konzeptionen denkbar, nach dem Äquivalenz- (benefit of service 
bzw. cost of service) oder dem Leistungsfähigkeitsprinzip (ability to 
pay). Während für eine Steuerlastverteilung nach Äquivalenzgrund-
sätzen der Wert der staatlichen Leistungen für den einzelnen bzw. der 
von ihm verursachte Antei l an den Kosten an den Gesamtausgaben 
festzustellen ist, bemißt sich die Steuerlast nach dem Leistungsfähig-
keitsprinzip ausschließlich nach den durch den Entzug von Geld beim 

6 Siehe unten I I I . 
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einzelnen eintretenden Belastungswirkungen7. Durchgesetzt hat sich die 
Erkenntnis, daß der Äquivalenzgedanke die Lastenverteilung bei den 
allgemeinen Steuern nicht bestimmen kann, da es an einer in Geld-
wert ausdrückbaren Tauschbeziehung zwischen dem Staat und dem 
einzelnen, damit aber an der Grundvoraussetzung des Äquivalenzprin-
zips, fehlt 8. 

C. Bestimmung der Leistungsfähigkeit 
allein nach ökonomischen Kriterien 

Die Steuerlastverteilung ist demnach nach den Auswirkungen der 
Belastung zu bestimmen. Die Finanzwissenschaft hat sich die Aufgabe 
gestellt, die ökonomischen Wirkungen aufzuzeigen, die sich durch die 
steuerliche Belastung ergeben. Es ist zum Teil in der Finanzwissen-
schaft die Auffassung  vertreten worden, daß die ökonomischen Sach-
gesetzlichkeiten bereits die Grundprinzipien für die richtige Vertei-
lung der Steuerlast enthalten. 

Anders als der Warenpreis bestimmt sich die Steuerhöhe aber nicht 
durch das Wirken der autonomen Mechanismen des Marktes, sondern 
durch gesetzgeberische Festlegung. Es ist demnach auch nie die An-
sicht vertreten worden, daß sich die Steuer nach ähnlichen Mechanis-
men bemißt wie der Preis; diejenigen, die eine Steuerlastverteilung 
nach rein ökonomischen Kriterien durchführen  wollen, berufen sich 
vielmehr auf das (auch vom Steuergesetzgeber zu beachtende) Prinzip, 
mit dem geringsten Aufwand den größtmöglichen Ertrag zu bewirken9. 

Dieses Prinzip soll dann verwirkl icht sein, wenn die Steuer allen 
Pflichtigen ein gleiches Opfer abverlange10. Die Erhaltung bzw. der 
Ausbau der Gesamtwohlfahrt  gehe dann am besten vonstatten, wenn 
alle Einzelkräfte in dieser Weise dazu beitrügen11. 

Die ganz überwiegende Meinung in der Finanz Wissenschaft ist jedoch 
der Auffassung,  daß sich das Steuerlastverteilungsproblem nicht allein 
nach ökonomischen Sachgesetzlichkeiten lösen lasse. Zwar bestünden 
unbestreitbare Sachgesetzlichkeiten zwischen dem Ansatz einer Steuer 
und ihren Wirkungen; die Frage aber, ob derartige Wirkungen auch 
gewollt seien, bleibe immer einer nach sozial-ethischen Gesichtspunkten 
bestimmten Entscheidung der gesetzgebenden Organe vorbehalten12. 

7 H. Haller,  Die Steuern, S. 16 ff.;  K. Schmidt,  Steuerprogression, S.4 f f . 
8 H. Haller,  Die Steuern, S. 15—18; K.  Schmidt,  Steuerprogression, S. 5—9. 
9 F. K.  Mann, Grundsätze, S. 77. 
1 0 Ebd.; A. Amonn, Lastenverteilung, S. 168. 
1 1 F. K.  Mann, Grundsätze, S. 77. 


